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SACHVERHALT UND ANTRGE 

Die Beschwerde D 03/81 richtet sich gegen die Entscheidung 

der PrUfungskommission für die europäische EignungsprUfung 

beim Europischen Patentamt vom 21. Oktober 1981, mit der 

festgestellt wurde, daB der BeschwerdefUhrer die europäische 

EignungsprUfung 1981 nicht bestanden hat. Die Entscheidung 

wurdeam 21. Oktober 1981 gem. R. 78 EPU an den Beschwerde-

führer abgesaridt. Die Beschwerde ging am 6. November 1981 mit 

eirier BegrUndung beim EPA em. 

Die Beschwerde D 10/82 richtet sich gegen die Entscheidung 

der PrUfungskomrnission-vom 12. Oktober 1982, mit der festge-

stelit wurde, daB der BeschwerdefUhrer die europäische Eig-

nungsprUfung 1982 nicht bestanden hat. Die Entscheidung wurde 

am 12. Oktober 1982 gem. R. 78 EPU an den BeschwerdefUhrer 

abgesandt. Die Beschwerde ging am 2. November 1982 mit einer 

BegrUndung beim EPA em. 

In der mUndlichen Verhandlung vom 24. Februar 1983 wurden 

beide Beschwerdesachen mit Zustimmung des BeschwerdefUhrers 

gem. Art. 11 (2) der "Ergänzenden Verfahrensordnung der Be-

schwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten des EPA" 

(Arntsbl. EPA 1980 S. 188, 192) verbunden. 

In Abänderung seines frUheren Beschwerdevorbringens in der 

Beschwerdesache D 03/81 stUtzte sich der BeschwerdefUhrer 

hinsichtlich beider Sachen auf sein schriftliches Vorbringen 

in der Sache D 10/82 und fal3te dies in der mUndlichen 

Verhandlung vom 24. Februar 1983 wie folgt zusammen: 

Die PrUfungsakten wUrden Uber die Bewertung keinen AufschluB 

geben, da die Kopien der einzelnen PrUfungsarbeiten von den 

PrUfern ohne jede Armierkung zu den Akten zurUckgegeben worden 

sind. Es bestehe auch die Moglichkeit, daB - wie aus einem 

anderen Verfahren bekanntgeworden - Unterlagen vernichtet 

warden seien. Die von der PrUfungskommission an die PrUfer 

gegebenen Anweisungen seien, insbesondere was die Kriterien 
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der Bewertung anbelange, unzu1ng1ich. Die PrUfer wUrden 
nicht begrUnden, warurn sie diese oder jene Pun1tzahl ertei-
len. Dies werde besonders bei der PrUfungsarbeit D-II deut-
lich. In den Bewertungsbogen wUrden die PrUfer von der für 
Bemerkungen vorgesehenen Spalte Uberhaupt keinen Gebrauch ma-
chen. Im Ubrigen sei auch zu bemerken, da3 der erfoiglose Be-
werber durch Einsichtnahme in die PrUfungsakten keine Auf-
schiUsse darUber bekommen körtne, wo und inwiefern er den An-
forderungen nicht entsprochen habe. 

V. 	Der BeschwerdefUhrer steilte bezUglich beider Verfabren den 
Antrag, die PrUfungskommission zu ersuchen, aufgrund von kon-
kreten Richtlinien einen Beurteilungsbogen zu erstellen, aus 
dem die Kriterien für die Vergabe bzw. Nichtvergabe der em-
zelnen Punkte hervorgehen. Dieser Beurteilungsbogen mUI3te so-

wohi dem BeschwerdefUhrer als auch der Beschwerdekammer zur 
VerfUgung gestelit werden. 

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE 

Beide Beschwerden entspréchen Art. 23 (2) der "Vorschriften 
Uber die europäische EignungsprUfung für die beim EPA zuge-
lassenen Vertreter" (Amtsbl. EPA 1978 S. 101; nachfolgend: 
VEP) und sind daher zulässig. 

Das Beschwerdevorbringen betrif ft ausschlie3lich die Rechts-
frage, ob die von der PrUfungskornmision gem. Art. 12 (1) VEP 
gegebenen Anweisungen geeignet sind, sicherzustellen, dai3 die 
Arbeiten der Bewerber einheitlich bewertet werden. Mit dieser 
Rechtsfrage hat sich die Kammer ebenfalls am 24. Februar 1983 

in der Besci-iwerdesache D 12/82 eingehend beschäftigt. Es darf 
daher auf diese Entscheidung Bezug genommen werden. Die Ent-
scheidung D 12/82 ist zur Veroffentlichung bestimmt und wird 
der vorliegenden Eritscheidung als Anlage beigegeben. 
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Die Art und Weise der Anwendung jener Anweisungen bei der Be-

wertung der PrUfungsarbeiten des BeschwerdefUhrers in den 
Prtifungen von 1981 und 1982 gibt der Kammer zu Beanstandungen 
keinen Anla3. 

Davon abgesehen und ohne da3 es rechtliche Bedeutung 1tte, 
wurde detu BeschwerdefiShrer während der tttf.indlichen Verhandlung 
dargelegt, daB in seinein Fall die Punktvergabe durch die Em-
ze].prUfer sehr g1eichtnàI3ig war. Bei der 1otengebung lag er 
fast irnmer tin Mittelfeld des jeweiligen Notenbereiches. Die 
einzige crenzfall-Entscheidung (Prufung 1982, Arbeit D) fiel 
zu semen Gunsten aus. 

TInter diesen tjmständen besteht riach Auffassung der Kammer 
kein AnlaB zu einer RUckverwe i sung, der Angelegenheit an die 
PrUfungskommission, weder zur Erstellung weiterer Richtlinien 
noch zu ether Neubewertung der Arbeiten des Beschwerdeftih-
rers. 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerden gegen die Entscheidungen der PrUfungs-
kommission für die europische EignungsprUfung beiin 
Europäischen Patentamt vom 21. Oktober 1981 und vorn 
12. Oktober 1982 werden zurUckgewiesen. 


